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Bewilligungsbescheid 
 
Liquiditätshilfeprogramm 2009 für Niedersachsen; 
Gewährung von Zuwendungen des Bundes zur Verbilligung von Liquiditätshilfe-
krediten der Landwirtschaftlichen Rentenbank auf der Grundlage der Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 18. und 24.6.2009 i.d.F. des Nach-
trages vom 1. und 2.7.2009 
 
Anlagen: 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
Formular Verwendungsnachweis 
 
 
1. Bewilligung 
 
 
Aufgrund Ihres Antrags vom ………………..wird Ihnen auf Dauer von 4 Jahren aus Bun-
desmitteln eine Zinsverbilligung um 1%, höchstens jedoch in Höhe des von der Landwirt-
schaftlichen Rentenbank festgesetzten Endkreditnehmerzinssatzes in der Preisklasse A 
gemäß risikogerechtem Zinssystem (RGZS), für ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 
maximal ……………………€ EUR bewilligt. 
Für den Fall, dass eine Sondertilgung gemäß Nr. 3.2 vorgenommen wird, wird für die Hö-
he dieses Sondertilgungsbetrags eine vollständige Zinsverbilligung, höchstens jedoch in 
Höhe des von der Landwirtschaftlichen Rentenbank festgesetzten Endkreditnehmersat-
zes in der Preisklasse D gemäß RGZS sowie maximal bis zu den De-minimis-
Beihilfegrenzen gewährt. 
 
 
 
2. Zweck und Gegenstand der Zuwendung 

Zweck der Zuwendung ist die Stabilisierung der Liquiditätslage des landwirtschaftli-
chen Unternehmens durch die Verbilligung von über die Rentenbank finanzierten Ka-
pitalmarktdarlehen für betriebliche Ausgaben. 
 
 

3. Nebenbestimmungen 
Die Nrn. 1.1., 1.5,1.6, 5.2, 5.3, 5.6 und 6 – 8 der beigefügten Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) finden entsprechende 
Anwendung. Erläuternd bzw. ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt: 
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3.1 Das Darlehen wird nur insoweit verbilligt, als Ausgaben für betriebliche Zwecke von 
der Antragstellung bis zum 30.06.2010 nachgewiesen werden können. Ansonsten er-
mäßigt sich die Zuwendung auf den nachgewiesenen Teil der genannten Ausgaben. 
 

3.2 Eine Sondertilgung ohne Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung ist im Jahr 
2009 bis 10 Tage nach Erhalt der  Betriebsprämie 2009, spätestens bis 30.12.2009, 
möglich. Die Höhe der Sondertilgung kann maximal 70 % der gemäß Bescheid des 
Jahres 2008, bzw. ausnahmsweise des Jahres 2009, im Falle der Hofübergabe im 
Jahr 2009 ggf. auch gemäß Bescheid des Jahres 2009 an den Übergeber erhaltenen 
Betriebsprämienzahlung betragen. Diese Obergrenze kann nur einmal für alle nach 
dem Liquiditätshilfeprogramm 2009 beantragten Darlehen ausgeschöpft werden.  
Der Erhalt der  Betriebsprämie 2009 und die Höhe der 2008 bzw. im Ausnahmefall 
2009 erhaltenen Betriebsprämienzahlung sind gegenüber der Hausbank nachzuwei-
sen.  
 

3.3  Die Unterlagen, die für die Bemessung der Förderung von Bedeutung sind (s. Nr. 
3.1), sowie die De-minimis-Bescheinigung sind abweichend von Nr. 6.5 der ANBest-P 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren. 
 

3.4 Eine gleichzeitige Förderung der Ausgaben für betriebliche Zwecke in anderen Liqui-
ditätshilfe- und Förderprogrammen ist nicht möglich.  
 

3.5 Nachweis der Verwendung 
Die Verwendung des Darlehens ist der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bis 
spätestens 30.09.2010 anhand des beigefügten Vordruckes sowie einer Kopie des 
Darlehensvertrages nachzuweisen. 
 

3.6 Prüfungsrechte 
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, das Niedersächsische Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, der Niedersäch-
sische Landesrechnungshof, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz sowie der Bundesrechnungshof haben das Recht, die Voraus-
setzungen für die Gewährung der Zuwendung durch Besichtigung vor Ort und durch 
Einsichtnahme in Bücher und sonstige Belege selbst zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. 
 
 

4. Sonstige Verfahrenshinweise 
 

 
4.1 Der Abruf der Mittel durch die Hausbank muss bei der Landwirtschaftlichen Renten-

bank bis spätestens 30.11.2009 vorliegen. Dies ist beim Abschluss des Darlehensver-
trags als zeitliche Vorgabe zu berücksichtigen. 
 
 

4.2 Bei der Förderung handelt es sich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kom-
mission vom 20. Dezember 2007 um eine De-minimis-Beihilfe im Agrarerzeugnissek-
tor, die auf 7.500 € in drei Jahren begrenzt ist. Der Subventionswert der gewährten 
Förderung wird auf den Höchstbetrag von 7.500 € angerechnet. Die endgültige Darle-
henssumme kann erst nach Prüfung der Beihilfeerklärung durch die Landwirtschaftli-
che Rentenbank festgelegt werden.  
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4.3 Die Daten zum Betrieb sowie Angaben zu De-Minimis-Beihilfen werden zu Prü-

fungszwecken und aufgrund von Berichtspflichten mit dem Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung und der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank ausgetauscht. 
 

4.4 Ein Subventionsbetrug ist gemäß § 264 StGB strafbar. Auf die Erklärung zu den sub-
ventionserheblichen Tatsachen im Antrag wird hingewiesen. 
 

4.5 Die Landwirtschaftliche Rentenbank erhält eine Kopie dieses Bescheids. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides 
Klage beim ……………… (zuständiges Verwaltungsgericht) schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
















